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Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (Anhörung) 01.12.2022 Ö
Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben (Vorberatung) 06.12.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 13.12.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 20.12.2022 Ö

Beschluss:

Die als Anlage 1 beigefügte „Sechste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 
Regelung von Art und Umfang der Straßenreinigung in der Stadt Braunschweig 
(Straßenreinigungsverordnung)“ wird beschlossen.

Sachverhalt:

Der Stadtbezirksrat 130 hat in seiner Sitzung am 6. September 2022 die Vorlage 22-19183 
zurückgestellt. Die Verwaltung wurde gebeten, zunächst mitzuteilen, ob die Anwohnerschaft 
des Löwenstiegs eingebunden wurde. Falls die Anwohnerschaft nicht einverstanden sein 
sollte, sollte die Vorlage dahingehend geändert werden, dass Reinigung und Winterdienst 
des Löwenstiegs durch ALBA wahrgenommen werden.

Der Löwenstieg wird nicht der Reinigungsklasse IV Ü zugeordnet. In der Anlage 1 „Änderung 
der SRVO 2023“ und Anlage 2 „Erläuterungen der Änderungen des Straßenverzeichnisses“ 
wurde der Löwenstieg entsprechend herausgenommen. 

Die Stadtverwaltung erarbeitet für den Löwenstieg derzeit eine adäquate individuelle Lösung. 
Eine Kontaktaufnahme zu den Anliegern hat zwischenzeitlich stattgefunden.
.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1 - Änderung SRVO 2023
Anlage 2 - Erläuterungen der Änderungen des Straßenverzeichnisses



Anlage 1 
Sechste Verordnung zur Änderung der  

Verordnung zur Regelung von Art und Umfang der  
Straßenreinigung in der Stadt Braunschweig 

(Straßenreinigungsverordnung) 
vom 20. Dezember 2022 

 
 

Aufgrund des § 52 des Nds. Straßengesetzes in der Fassung vom 24. September 1980 (Nds. 
GVBl. S. 359), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2021 (Nds. GVBl. S. 911) und 
der §§ 1 und 55 des Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes in der Fassung vom 19. Januar 
2005 (Nds. GVBl. S. 9), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2019 (Nds. GVBl.  
S. 428) hat der Rat der Stadt Braunschweig folgende Änderung beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 

Die Verordnung zur Regelung von Art und Umfang der Straßenreinigung in der Stadt Braunschweig 
(Straßenreinigungsverordnung) vom 17. November 2015 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig  
Nr. 16 vom 16. Dezember 2015, S. 85), in der Fassung der Fünften Änderungsverordnung vom  
21. Dezember 2021 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 15 vom 28. Dezember 2021, S. 67) 
wird wie folgt geändert: 
 
 
Das Straßenverzeichnis als Anlage zur Straßenreinigungsverordnung wird gemäß der folgenden  
Tabelle geändert: 
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Bisher Am Wendenwehr  II   

Neu Am Wendenwehr  III   

Bisher Eckener Straße 
von Lilienthalplatz bis  
Abknickung nach  
Osten 

III  
 

Neu Eckener Straße 
von Lilienthalplatz bis 
60 m südlich des  
Kreisels 

III  
 

Bisher Hamburger Straße 
von Rebenring bis 
Siegfriedstraße 

II  
 

Bisher Hamburger Straße 
von Siegfriedstraße 
bis Gifhorner Straße 

III  
 

Neu Hamburger Straße  II   

Neu Hirschbergstraße Öffentlicher Parkplatz IV   

  



 

Bisher Leipziger Straße 
vom Kreisel bis 
Grundstück  
Nr. 244 

IV  
 

Neu Leipziger Straße 
vom Kreisel Alte 
Leipziger Straße bis 
Kreisel Wendeschleife 

IV  
 

Bisher Mitgaustraße  IV Ü  

Neu Mitgaustraße  IV   

Bisher Neudammstraße 
von Hohkamp bis  
einschl. Grundstück  
Samlandstraße 8 

IV   

Neu Neudammstraße 
von Hohkamp bis  
einschl. Grundstück  
Nr. 112 

IV   

 
 

Artikel II  

  

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.  

  

Braunschweig, den … Dezember 2022  

  

Stadt Braunschweig  
Der Oberbürgermeister  

I. V.  

  

  

  

Leuer 

Stadtbaurat 

  

  

  

Vorstehende Verordnung wird hiermit bekannt gemacht.  

  

Braunschweig, den … Dezember 2022  

  

Stadt Braunschweig  
Der Oberbürgermeister  

I. V.  

  

  

  

Leuer   

Stadtbaurat  
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Anlage 2 

 
Erläuterungen der Änderungen des Straßenverzeichnisses: 
 
 
Stadtbezirksrat 112 Wabe-Schunter-Beberbach: 
 

 Straßenname  RK Erläuterung Gebührenänderung 

Bisher Eckener Straße 
von Lilienthalplatz bis  
Abknickung nach Osten 

III   

Neu  Eckener Straße 
von Lilienthalplatz bis 60 m 
südlich des  
Kreisels 

III 
Die Ortsdurchfahrtsgrenze wurde 
verlegt. 

Durch die Verlegung der Ortsdurch-
fahrtsgrenze, wird ein kürzerer Be-
reich für die Zahlung der Gebühren 
herangezogen. 
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Stadtbezirk 211 Braunschweig Süd 
 

 Straßenname  RK Erläuterung Gebührenänderung 

Neu Hirschbergstraße Öffentlicher Parkplatz IV  

Der Parkplatz wurde inzwischen ge-
widmet. Parkplätze werden grund-
sätzlich durch die Stadt gereinigt. Die 
Anlieger bezahlen bereits für die 
Straßen im Umfeld Gebühren, so-
dass die zusätzliche Belastung ver-
hältnismäßig klein ausfällt. Dafür ent-
fällt die Reinigungspflicht der Anlie-
ger für den Parkplatz, die zurzeit 
ohne eine Regelung in der Straßen-
reinigungsverordnung auf Grund der 
erfolgten Widmung besteht. 

Es sind die Gebühren der RKL IV 
(aktuell 0,39 € je Monat und 
Frontmeter).zu zahlen. 

Bisher Leipziger Straße 
vom Kreisel bis Grundstück  
Nr. 244 

IV   

Neu Leipziger Straße 
vom Kreisel Alte Leipziger 
Straße bis Kreisel  
Wendeschleife 

IV 
Die Ortsdurchfahrtsgrenze wurde 
verlegt. 

Da der Bereich, in dem die Stra-
ßenreinigung stattfindet länger 
geworden ist, haben die Anlieger 
in diesem Bereich die Gebühr 
der RKL IV zu zahlen (aktuell 
0,39 € je Monat und Frontmeter). 

 
 
Stadtbezirksrat 321 Lehndorf-Watenbüttel: 
 

 Straßenname  RK Erläuterung Gebührenänderung 

Bisher Neudammstraße 
von Hohkamp bis einschl. 
Grundstück  
Samlandstraße 8 

IV    

Neu Neudammstraße 
von Hohkamp bis einschl. 
Grundstück Nr. 112 

IV 
Die Ortsdurchfahrtsgrenze wurde ver-
legt. 

Da der Bereich, wo die Straßenrei-
nigung stattfindet länger geworden 
ist, haben die Anlieger in diesem 
Bereich die Gebühr der RKL IV zu 
zahlen (aktuell 0,39 € je  
Monat und Frontmeter). 
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Stadtbezirksrat 330 Nordstadt-Schunteraue: 
 

 Straßenname  RK Erläuterung Gebührenänderung 

Bisher Am Wendenwehr  II   

Neu Am Wendenwehr  III 

Nach dem letzten Umbau und der 
Sperrung für den Durchfahrtsverkehr 
findet dort kein wesentlicher KfZ-
Verkehr mehr statt. Daher ist eine 
weniger häufigere Reinigung  
ausreichend. 

Die Anlieger zahlen statt der Gebühr 
der RK II (aktuell 1,58 € je Monat 
und Frontmeter) nun die Gebühr der 
RK III (0,79 € je Monat und Front-
meter). 

Bisher Hamburger Straße 
von Rebenring bis  
Siegfriedstraße 

II   

Bisher Hamburger Straße 
von Siegfriedstraße bis  
Gifhorner Straße 

III   

Neu Hamburger Straße  II 

Die Aufteilung der Reinigungsklas-
sen ist nicht nachvollziehbar. Der 
Verkehr und der Baumbestand erfor-
dern die Einstufung in die höhere 
Reinigungsklasse. Diese gilt bereits 
für den längeren Bereich der Straße. 

Die Anlieger zahlen statt der Gebühr 
der RK III (aktuell 0,79 € je Monat 
und Frontmeter) nun die Gebühr der 
RK II (1,58 € je Monat und Frontme-
ter). 

Bisher Mitgaustraße  IV Ü   

Neu Mitgaustraße  IV 

Nach Fertigstellung vieler Wohnein-
heiten und der  
Zunahme des  
Verkehrs in dem Gebiet, ist es den 
Anliegern nicht mehr zumutbar, die 
Fahrbahn ohne Gefährdung zu reini-
gen. 

Die Gebühren für die RKL IV  
(aktuell 0,39 € je Monat und Front- 
meter) sind zu zahlen. 
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